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Ordnung zur Änderung der Geschäftsordnung 
des Hochschulrats 

der Technischen Universität Dortmund 
vom 6. Mai 2015 

 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 und 21 Abs. 6 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) 
hat der Hochschulrat der Technischen Universität Dortmund die folgende Ordnung 
verabschiedet: 
 
1. In § 16 wird folgender neuer Satz 5 angefügt:  
„Bis zum Inkrafttreten einer neuen Grundordnung gelten die §§ 13, 14 und 15 der 
Geschäftsordnung des Hochschulrats der Technischen Universität Dortmund vom 
09.02.2008 (AM 3/2008) mit der Maßgabe fort, dass § 15 Abs. 2 dahingehend ergänzt wird, 
dass die Findungskommission im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Senat und 
Hochschulrat auf acht oder zehn Mitglieder erweitert werden kann.“ 
 
2. Diese Änderung tritt zum 06.05.2015 in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Hochschulrates vom 06.05.2015 und 
19.06.2015. 
 
 
Der Vorsitzende des Hochschulrates 
der Technischen Universität Dortmund 
Professor Dr. Ernst Rank  
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Zweite Ordnung zur Änderung der Promotionsordnung der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der 

Technischen Universität Dortmund vom 19. Juni 2015 
 

Auf Grund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 67 Abs. 3 des Gesetzes über die Hochschu-
len des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 
(GV. NRW. S. 547) hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlas-
sen: 

 
Artikel 1 
Die Promotionsordnung der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der 
Technischen Universität Dortmund vom 04.10.2010 (Amtliche Mitteilungen Nr. 14/2010, 
S. 32), geändert durch die Erste Ordnung zur Änderung der Promotionsordnung der Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Technischen Universität Dortmund 
vom 27.01.2014 (Amtliche Mitteilungen Nr.  1/2014, S. 21), wird wie folgt geändert: 

 
1. In § 4 Absatz 3 werden folgende Sätze 4 und 5 angefügt: 
 
„Der Promotionsausschuss kann in begründeten Ausnahmefällen auch andere Bewerbe-
rinnen/Bewerber zulassen. Die Zulassung nach Satz 4 kann der Promotionsausschuss 
von einer Absolvierung promotionsvorbereitender Studien im Sinne des Abs. 4 abhängig 
machen.“ 

 
2. § 4 Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst: 
„Bewerberinnen/Bewerber, die einen Abschluss gem. Abs. 1 lit. c) und lit. d) nachweisen, 
müssen vor der endgültigen Zulassung zur Promotion promotionsvorbereitende Studien 
von mindestens 2 Semestern bzw. von mindestens 60 LP absolvieren. Der Umfang von 
promotionsvorbereitenden Studien nach Abs. 3 Satz 5 hängt davon ab, welche Kenntnisse 
von der Bewerberin/dem Bewerber erworben werden müssen, um die fehlende Einschlä-
gigkeit des Studiums im Sinne des Abs. 1 auszugleichen. Der genaue Inhalt und Umfang 
der promotionsvorbereitenden Studien wird vom Promotionsausschuss festgelegt. Kandi-
datinnen/Kandidaten mit einem Bachelor-Abschluss gem. Abs. 1 lit. d) müssen zusätzlich 
ihre Eignung zur Promotion nachweisen.“ 
 
3. Der bisher einzige Absatz des § 10 wird Absatz 1. § 10 Absatz 1 Satz 8 wird gestrichen. 
 
4. Es wird folgender neuer § 10 Absatz 2 eingefügt: 
 
„Als schriftliche Promotionsleistung kann auch eine kumulative Arbeit vorgelegt werden, 
die aus mindestens zwei Einzelarbeiten besteht, die in ihrer Gesamtheit eine einer Disser-
tationsschrift gleichwertige Leistung darstellen müssen. Die Einzelarbeiten dürfen bereits 
veröffentlicht sein;  Veröffentlichungen  sollen jedoch in der Regel nicht länger als fünf 
Jahre zurückliegen. Die Einzelarbeiten sollen in einem inhaltlichen Zusammenhang ste-
hen. Sie dürfen jedoch keine substanziellen inhaltlichen Überschneidungen aufweisen. 
Die kumulative Arbeit, die einen Gesamttitel erhalten muss, muss zusätzlich zu den Ein-
zelarbeiten aus einem verbindenden Text bestehen, der die in die kumulative Arbeit einge-
fügten Einzelarbeiten zusammenfasst und übergreifend interpretiert, bewertet und disku-
tiert. Eine in Zusammenarbeit mit anderen Autorinnen und Autoren entstandene Einzelar-
beit darf nur dann verwendet werden, wenn die Doktorandin oder der Doktorand einen 
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wesentlichen wissenschaftlichen Beitrag zu der Arbeit geleistet hat. Der Anteil der Dok-
torandin oder des Doktoranden muss eindeutig gekennzeichnet und bewertbar sein. Die 
Doktorandin oder der Doktorand ist verpflichtet, ihren oder seinen Anteil darzulegen und 
von den anderen Autorinnen und Autoren, sofern diese nicht die Betreuerinnen oder Be-
treuer der Doktorandin oder des Doktoranden gemäß § 7 sind, schriftlich bestätigen zu 
lassen. In die Bewertung der kumulativen Dissertation dürfen nur die von der Doktoran-
din/dem Doktoranden erstellten Anteile einfließen. Bei in Zusammenarbeit mit anderen 
Autorinnen/Autoren entstandenen Einzelarbeiten sind Teile der Dissertation i.S.d. Abs. 1 
Satz 6 und 7 nur die Anteile der Doktorandin/des Doktoranden an diesen Einzelarbeiten.“ 
 
5. Es wird folgender neuer §10 Absatz 3 eingefügt: 
 
„Die Veröffentlichung von Teilergebnissen der Dissertation vor Einreichung der Arbeit ist 
erlaubt, wenn die Teilergebnisse zum Zwecke der Erstellung der Dissertation erarbeitet 
wurden und die Doktorandin/der Doktorand bereits zum Promotionsverfahren zugelassen 
ist. Für die in einer kumulativen Dissertation zusammengefassten Einzelarbeiten gilt ab-
weichend Abs. 2.“ 
 
6.  In §11 Absatz 2 wird im vorletzten Spiegelstrich das Wort „und“ durch ein Komma er-
setzt. Der letzte Spiegelstrich wird wie folgt neu gefasst: 
 
„- der Nachweis über das erfolgreiche Absolvieren des strukturierten Promotionspro-
grammes,“ 
 
7. In § 11 Absatz 2 wird hinter dem letzten Spiegelstrich folgender neuer Spiegelstrich 
eingefügt: 
 
„- im Fall gemeinschaftlich erstellter Einzelarbeiten einer kumulativen Dissertation eine 
ggf. von den Mitautorinnen/Mitautoren schriftlich bestätigte Erklärung gemäß §10 Abs. 2 
Satz 8.“ 
 
Artikel 2 
Diese Ordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der 
Technischen Universität Dortmund in Kraft. Zugleich wird die Promotionsordnung der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Technischen Universität Dort-
mund neu bekanntgemacht.  

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses Fakultätsrates der Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftlichen Fakultät der Technischen Universität Dortmund vom 29.04.2015.  
 
Dortmund, den 19. Juni 2015 

Die Rektorin 
der Technischen Universität Dortmund 

 
Universitätsprofessorin 
Dr. Ursula Gather 
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Verfahrensordnung der Fakultät Kulturwissenschaften zur 

Verleihung der Bezeichnungen 
„Honorarprofessorin“ / „Honorarprofessor“ und  

„außerplanmäßige Professorin“ / „außerplanmäßiger Professor“  
vom 19. Juni 2015 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 41 Abs. 4 Satz 2 des Gesetzes über die Hoch-
schulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 
(GV. NRW S. 547) hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

Abschnitt 1: Geltungsbereich 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Ordnung gilt für alle an der Fakultät durchgeführten Verfahren zur Verleihung der Be-
zeichnungen „Honorarprofessorin“ / “Honorarprofessor“ und „außerplanmäßige Professo-
rin“/“außerplanmäßiger Professor“. 

Abschnitt 2: Verleihung der Bezeichnung „Honorarprofessorin“ / „Honorarprofessor“ 

§ 2 Rechtliche Grundlagen und Anforderungen 

(1) Die Bezeichnung „Honorarprofessorin“ / „Honorarprofessor“ kann gemäß § 41 Abs. 2 
HG  von der Fakultät an Personen verliehen werden, die auf einem an der Fakultät 
vertretenen Fachgebiet entsprechend den Anforderungen für hauptberufliche Profes-
sorinnen und Professorenhervorragende Leistungen 

 1. in der beruflichen Praxis bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und Methoden oder 

 2. in Forschung, Kunst und Lehre, künstlerischen Entwicklungsvorhaben und 
Kunstausübung  
erbringen. 

(2) Die Verleihung der Bezeichnung setzt eine erfolgreiche selbstständige Lehrtätigkeit 
an einer Hochschule von in der Regel 5 Jahren voraus. Die Lehrtätigkeit i.S.d. Satzes 
1 muss mindestens 2 Semesterwochenstunden umfassen. Die Frist kann bei Vorlie-
gen außergewöhnlicher Leistungen abgekürzt werden. 

(3) Die Bezeichnung soll nur an Personen verliehen werden, die durch ihre Lehrtätigkeit 
zur Bereicherung des Lehrprogramms beigetragen und darüber hinaus besonderes 
Engagement, z. B. durch Veröffentlichungen zum vertretenen Lehrgebiet oder Mitwir-
kung an der Forschung, gezeigt haben.  

(4) Die Verleihung der Bezeichnung begründet weder ein Dienstverhältnis noch den An-
spruch auf Übertragung eines Amtes. Durch die Verleihung der Bezeichnung wird sie 
/ er Mitglied der Universität im Sinne von § 9 Abs. 1 HG, sofern sie / er nicht bereits 
aus einem anderen Rechtsgrund Mitglied der Universität ist. 

(5) Die Verleihung der Bezeichnung soll äußerst zurückhaltend und verantwortungsvoll 
erfolgen. Bei der Verleihung ist auf eine ausgewogene, geschlechtergerechte Vertei-
lung zu achten. 
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§ 3 Verleihungsverfahren 

(1) Ein Antrag auf Verleihung der Bezeichnung ist an die Dekanin / den Dekan zu richten. 
Antragsberechtigt sind die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der Fakultät. 
Der Antrag bedarf der Schriftform und ist zu begründen.  

(2) Die Dekanin / der Dekan leitet den Antrag an den Fakultätsrat weiter. Der Fakultätsrat 
lehnt die Eröffnung des Verfahrens nur ab, wenn die Verleihungsvoraussetzungen of-
fensichtlich nicht vorliegen. Ansonsten beschließt der Fakultätsrat die Eröffnung des 
Verfahrens.  

(3) Nach Eröffnung des Verleihungsverfahrens wählt der Fakultätsrat zur Vorbereitung 
der Entscheidung  über die Verleihung nach Gruppen getrennt eine Kommission. Mit 
Stimmrecht gehören der Kommission mindestens drei Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer, eine akademische Mitarbeiterin oder ein akademischer Mitarbeiter 
und eine Studentin oder ein Student an. Die Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rer müssen Mitglied einer in- oder ausländischen Hochschule, die übrigen Mitglieder 
der Kommission Mitglied der Universität sein; mindestens ein Kommissionsmitglied 
aus jeder Gruppe muss Mitglied der Fakultät sein. Die Kommission muss so zusam-
mengesetzt sein, dass die stimmberechtigten Vertreterinnen und Vertreter der Grup-
pe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer mindestens einen Sitz mehr als die 
übrigen Mitglieder haben. Der Fakultätsrat kann in integrierter Wahl weitere nicht 
stimmberechtigte Mitglieder der Kommission wählen. Unter den stimmberechtigten 
Mitgliedern der Kommission wählt der Fakultätsrat in integrierter Wahl eine Professo-
rin oder einen Professor zur Vorsitzenden oder zum Vorsitzenden der Kommission. 
Im Fall des vorzeitigen Ausscheidens eines stimmberechtigten Mitglieds oder der 
Vorsitzenden oder des Vorsitzenden wählt der Fakultätsrat unverzüglich eine ent-
sprechende Nachfolgerin oder einen entsprechenden Nachfolger. Die Kommission 
soll geschlechtsparitätisch besetzt sein. Die Gleichstellungsbeauftragte der Universi-
tät ist wie ein Mitglied zu laden und zu informieren. 

(4) Die Kommission erarbeitet einen schriftlichen und begründeten Vorschlag, in dem sie 
die Verleihung der Bezeichnung empfiehlt oder sich gegen die Verleihung ausspricht. 
Dem Vorschlag sind ein Gutachten über die Lehrtätigkeit i.S.d. § 2 Abs. 2 und min-
destens zwei Gutachten über das Vorliegen der Verleihungsvoraussetzungen i.S.d. § 
2 Abs. 1 beizufügen. Die Gutachterinnen/Gutachter müssen auswärtige fachkompe-
tente Professorinnen/Professoren sein. 

(5)  Der Fakultätsrat beschließt nach Würdigung des Vorschlags der Kommission über  
die Verleihung der Bezeichnung.  

(6) Sofern der Fakultätsrat die Verleihung der Bezeichnung beschließt, unterrichtet die 
Dekanin / der Dekan das Rektorat und übermittelt eine schriftliche Begründung der 
Verleihung, die insbesondere das Vorliegen der Verleihungsvoraussetzungen und 
den Ablauf des Verleihungsverfahrens darlegen muss. Der Begründung beizufügen 
sind die eingeholten Gutachten sowie der Lebenslauf und ein Verzeichnis der Veröf-
fentlichungen der/des Betroffenen. Das Rektorat prüft anhand der vorgelegten Unter-
lagen, ob das Verfahren ordnungsgemäß und frei von sachfremden Erwägungen 
durchgeführt wurde.   
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(7) Die Urkunde zur Verleihung der Bezeichnung wird von der Rektorin / dem Rektor und 

der Dekanin /dem Dekan eigenhändig unterzeichnet. Die Verleihung wird mit dem 
Tage der Aushändigung der Urkunde wirksam, wenn nicht in der Urkunde ausdrück-
lich ein späterer Tag bestimmt ist. Die Verleihung auf einen zurückliegenden Zeit-
punkt ist unzulässig. 

§ 4 Lehrberechtigung und -verpflichtung 

Durch die Verleihung der Bezeichnung ist die Honorarprofessorin/der Honorarprofes-
sor berechtigt und bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres verpflichtet, auf ih-
rem/seinem Fachgebiet im Umfang von zwei Semesterwochenstunden zu lehren. 
Satz 1 gilt nicht, soweit für die Honorarprofessorin/den Honorarprofessor bereits aus 
einem anderen rechtlichen Grund eine Lehrverpflichtung in mindestens diesem Um-
fang an der Universität besteht. Auf Antrag der Honorarprofessorin/des Honorarpro-
fessors kann die Dekanin/der Dekan sie/ihn aus wichtigem Grund von der Lehrver-
pflichtung nach Satz 1 befreien. Die Befreiung soll auf ein Semester oder ein Studien-
jahr befristet werden. Eine unbefristete Befreiung ist zu widerrufen, sobald der wichti-
ge Grund entfallen ist. Ein Anspruch auf Ausstattung, Arbeitsplatz oder Vergütung 
besteht nicht. 

§ 5 Rücknahme und Widerruf 

(1) Die Verleihung der Bezeichnung kann widerrufen werden, wenn die oder der Berech-
tigte durch ihr bzw. sein Verhalten das Ansehen oder das Vertrauen, das ihre bzw. 
seine Stellung erfordert, verletzt. Das Ansehen oder das Vertrauen kann insbesonde-
re dadurch verletzt werden, dass die oder der Berechtigte eine Handlung begeht, die 
bei einer Beamtin oder einem Beamten eine Disziplinarmaßnahme zur Folge hätte, 
die nur in einem Disziplinarverfahren verhängt werden kann. Die Verleihung der Be-
zeichnung kann zudem widerrufen werden, wenn die oder der Berechtigte ihrer oder 
seiner Lehrverpflichtung an der Universität mehr als zwei Jahre nicht nachkommt.  

(2) Die Verleihung der Bezeichnung kann zurückgenommen werden, wenn ein Grund 
vorliegt, der bei einer Beamtin / einem Beamten die Rücknahme der Ernennung 
rechtfertigen würde. Eine Verleihung kann auch in den Fällen zurückgenommen wer-
den kann, in denen eine Begünstigte oder ein Begünstigter 
1. die Verleihung durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt hat, 
2. die Verleihung durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig 
oder unvollständig waren oder 
3. die Rechtswidrigkeit der Verleihung kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht 
kannte. 
 

(3) Über Rücknahme und Widerruf entscheidet der Fakultätsrat. Der / dem Betroffenen 
ist vor der Entscheidung des Fakultätsrates Gelegenheit zum rechtlichen Gehör zu 
geben. Die Entscheidung ist zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 

Abschnitt 3: Verleihung der Bezeichnung „außerplanmäßige Professorin“ / „außer-
planmäßiger Professor“ 
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§ 6 Rechtliche Grundlagen und Anforderungen 

(1) Die Bezeichnung „außerplanmäßige Professorin“ / „außerplanmäßiger Professor“ 
kann gemäß § 41 Abs. 1 HG an Personen verliehen werden, die die Einstellungsvo-
raussetzungen einer Professorin / eines Professors nach § 36 HG erfüllen und in 
Forschung und Lehre hervorragende Leistungen erbringen. 
 

(2) Die Verleihung der Bezeichnung setzt eine erfolgreiche selbstständige Lehrtätigkeit 
von in der Regel 5 Jahren nach Vorliegen der Einstellungsvoraussetzungen gemäß § 
36 HG voraus. Die Lehrtätigkeit i.S.d. Satzes 1 muss mindestens 2 Semesterwo-
chenstunden umfassen. Die Frist kann bei Vorliegen außergewöhnlicher Leistungen  
abgekürzt werden.  
 

(3) Die Bezeichnung soll nur an Personen verliehen werden, die durch ihre Lehrtätigkeit 
zur Bereicherung des Lehrprogramms beigetragen und darüber hinaus besonderes 
Engagement, z. B. durch Veröffentlichungen zum vertretenen Lehrgebiet oder Mitwir-
kung an der Forschung, gezeigt haben.  
 

(4) Die Verleihung der Bezeichnung begründet weder ein Dienstverhältnis noch den An-
spruch auf Übertragung eines Amtes. Durch die Verleihung der Bezeichnung wird sie 
/ er Mitglied der Universität  im Sinne des § 9 Abs. 1 HG, sofern sie / er nicht bereits 
aus einem anderen Rechtsgrund Mitglied der Universität ist. 
 

(5) Die Verleihung der Bezeichnung soll äußerst zurückhaltend und verantwortungsvoll 
erfolgen. Bei der Verleihung ist auf eine ausgewogene, geschlechtergerechte Vertei-
lung zu achten. 

§ 7 Verleihungsverfahren 

(1) Ein Antrag auf Verleihung der Bezeichnung ist an die Dekanin / den Dekan zu rich-
ten. Antragsberechtigt sind die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer und in ei-
gener Sache zudem die akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fakultät. 
Der Antrag bedarf der Schriftform und ist zu begründen. 
 

(2) Die Dekanin / der Dekan leitet den Antrag an den Fakultätsrat weiter. Der Fakultätsrat 
lehnt die Eröffnung des Verfahrens nur ab, wenn die Verleihungsvoraussetzungen of-
fensichtlich nicht vorliegen. Ansonsten beschließt der Fakultätsrat die Eröffnung des 
Verfahrens. 
 

(3) Nach Eröffnung des Verleihungsverfahrens wählt der Fakultätsrat zur Vorbereitung 
der Entscheidung  über die Verleihung nach Gruppen getrennt eine Kommission. Mit 
Stimmrecht gehören der Kommission mindestens drei Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer, eine akademische Mitarbeiterin oder ein akademischer Mitarbeiter 
und eine Studentin oder ein Student an. Die Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rer müssen Mitglied einer in- oder ausländischen Hochschule, die übrigen Mitglieder 
der Kommission Mitglied der Universität sein; mindestens ein Kommissionsmitglied 
aus jeder Gruppe muss Mitglied der Fakultät sein. Die Kommission muss so zusam-
mengesetzt sein, dass die stimmberechtigten Vertreterinnen und Vertreter der Grup-
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pe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer mindestens einen Sitz mehr als 
die übrigen Mitglieder haben. Der Fakultätsrat kann in integrierter Wahl weitere nicht 
stimmberechtigte Mitglieder der Kommission wählen. Unter den stimmberechtigten 
Mitgliedern der Kommission wählt der Fakultätsrat in integrierter Wahl eine Professo-
rin oder einen Professor zur Vorsitzenden oder zum Vorsitzenden der Kommission. 
Im Fall des vorzeitigen Ausscheidens eines stimmberechtigten Mitglieds oder der 
Vorsitzenden oder des Vorsitzenden wählt der Fakultätsrat unverzüglich eine ent-
sprechende Nachfolgerin oder einen entsprechenden Nachfolger. Die Kommission 
soll geschlechtsparitätisch besetzt sein. Die Gleichstellungsbeauftragte der Universi-
tät ist wie ein Mitglied zu laden und zu informieren.  
 

(4) Die Kommission erarbeitet einen schriftlichen  und begründeten  Vorschlag, in dem 
sie die Verleihung der Bezeichnung empfiehlt oder sich gegen die Verleihung aus-
spricht. Dem Vorschlag sind ein Gutachten über die Lehrtätigkeit i.S.d. § 6 Abs. 2 und 
mindestens zwei Gutachten über das Vorliegen der Verleihungsvoraussetzungen 
i.S.d. § 6 Abs. 1 beizufügen. Die Gutachterinnen/Gutachter müssen auswärtige fach-
kompetente Professorinnen/Professoren sein.  
 

(5) Der Fakultätsrat beschließt nach Würdigung des Vorschlags der Kommission über  
die Verleihung der Bezeichnung.  
 

(6) Sofern der Fakultätsrat die Verleihung der Bezeichnung beschließt, unterrichtet die 
Dekanin/der Dekan das Rektorat und übermittelt eine schriftliche Begründung der 
Verleihung, die insbesondere das Vorliegen der Verleihungsvoraussetzungen und 
den Ablauf des Verleihungsverfahrens darlegen muss. Der Begründung beizufügen 
sind die eingeholten Gutachten sowie der Lebenslauf und ein Verzeichnis der Veröf-
fentlichungen der/des Betroffenen. Das Rektorat prüft anhand der vorgelegten Unter-
lagen, ob das Verfahren ordnungsgemäß und frei von sachfremden Erwägungen 
durchgeführt wurde.  
 

(7) Die Urkunde zur Verleihung der Bezeichnung  wird von der Rektorin / dem Rektor 
und der Dekanin/dem Dekan eigenhändig unterzeichnet. Die Verleihung wird mit dem 
Tage der Aushändigung der Urkunde wirksam, wenn nicht in der Urkunde ausdrück-
lich ein späterer Tag bestimmt ist. Die Verleihung auf einen zurückliegenden Zeit-
punkt ist unzulässig. 

§ 8 Lehrberechtigung und -verpflichtung 

Durch die Verleihung der Bezeichnung  ist die außerplanmäßige Professorin/der au-
ßerplanmäßige Professor berechtigt und bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres 
verpflichtet, auf ihrem/seinem Fachgebiet im Umfang von zwei Semesterwochen-
stunden zu lehren. Satz 1 gilt nicht, soweit für die außerplanmäßige Professorin/den 
außerplanmäßigen Professor bereits aus einem anderen rechtlichen Grund eine 
Lehrverpflichtung in mindestens diesem Umfang an der Universität besteht. Auf An-
trag der außerplanmäßigen Professorin/des außerplanmäßigen Professors kann die 
Dekanin/der Dekan sie/ihn aus wichtigem Grund von der Lehrverpflichtung nach Satz 
1 befreien. Die Befreiung soll auf ein Semester oder ein Studienjahr befristet werden. 
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Eine unbefristete Befreiung ist zu widerrufen, sobald der wichtige Grund entfallen ist. 
Ein Anspruch auf Ausstattung, Arbeitsplatz oder Vergütung besteht nicht. 

§ 9 Rücknahme und Widerruf 

(1) Die Verleihung der Bezeichnung  kann widerrufen werden, wenn die oder der Berech-
tigte durch ihr bzw. sein Verhalten das Ansehen oder das Vertrauen, das ihre bzw. 
seine Stellung erfordert, verletzt. Das Ansehen oder Vertrauen kann insbesondere 
dadurch verletzt werden, dass die oder der Berechtigte eine Handlung begeht, die bei 
einer Beamtin oder einem Beamten eine Disziplinarmaßnahme zur Folge hätte, die 
nur in einem Disziplinarverfahren verhängt werden kann. Die Verleihung der Be-
zeichnung kann zudem widerrufen werden, wenn die oder der Berechtigte ihrer oder 
seiner Lehrverpflichtung an der Universität mehr als zwei Jahre nicht nachkommt. 
 

(2) Die Verleihung der Bezeichnung kann zurückgenommen werden, wenn ein Grund 
vorliegt, der bei einer Beamtin / einem Beamten die Rücknahme der Ernennung 
rechtfertigen würde. Eine Verleihung kann auch in den Fällen zurückgenommen wer-
den kann, in denen eine Begünstigte oder ein Begünstigter 
1. die Verleihung durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt hat, 
2. die Verleihung durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig 
oder unvollständig waren oder 
3. die Rechtswidrigkeit der Verleihung kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht 
kannte. 
 

(3) Über Rücknahme und Widerruf entscheidet der Fakultätsrat. Der / dem Betroffenen 
ist vor der Entscheidung des Fakultätsrates Gelegenheit zum rechtlichen Gehör zu 
geben. Die Entscheidung ist zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 
 

Abschnitt 4: Schlussbestimmungen 

§ 10 Inkrafttreten 

Diese Verfahrensordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 
Dortmund veröffentlicht und tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kulturwissenschaften 
der Technischen Universität Dortmund vom 15.04.2015. 

 
Dortmund, 19. Juni 2015 

 
Die Rektorin  
der Technischen Universität Dortmund 

 
Universitätsprofessorin 
Dr. Ursula Gather 


	Deckblatt_15_2015
	01. 2015_05_06  Änderungsordnung GeschO HR v. 06.05
	02
	03

